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Im Mai haben die Spitzen der neuen Regie-
rungsparteien ihren Koalitionsvertrag unter-
zeichnet. Darin sind zahlreiche behinderten-
politische Vorhaben im Sozialrecht sowie im 
BGG und im AGG angekündigt.

Einiges ist sehr offen formuliert: „Wir werden 
die Teilhabechancen von Menschen mit kom-
plexen Behinderungen verbessern.“ (Z. 666). 
Manches sind sog. „Prüfaufträge“: „…auf 
Grundlage der Evaluationen zum Bundesteil-
habegesetz [werden wir] eventuelle Änderungs-
bedarfe u. a. zum Bürokratieabbau identifizieren 
und prüfen dabei Pauschalierungen.“ (Z. 670 bis 
673). Anderes wiederum beschreibt konkrete 
Vorhaben: „Wir werden den Nachteilsausgleich 
[gemeint ist voraussichtlich der frühere Renten-
eintritt für WfbM-Beschäftigte] auch bei Über-
gängen erhalten und das Budget für Arbeit 
attraktiver machen.“ (Z. 654 bis 663). 

Besonderes Augenmerk erfordern die geplanten 
Maßnahmen zur Entbürokratisierung. Die 
Gefahr, dass damit Personenzentrierung und 
individuelle Bedarfsdeckung zurückgedrängt 
werden, darf sich nicht verwirklichen.
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Wir bedanken uns bei Dr. Rick Sprotte für die gute Zusammenarbeit.
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